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tende Industrie zur Risikotragung herangezogen würde.
Wenn überhaupt, müßte man alle Nutznießer des Wirt-
sehaftsaufschwunges einbeziehen: also nicht allein die
Exporteure, sondern auch ihre Lieferanten, ihr Personal
sowie die Handel- und Gewerbetreibenden, deren Umsatz
sich dank der Kaufkraft der Exportarbeiter erhöhte, und
nicht allein die Hôtellerie, sondern auch die Tea-Rooms,
die Sessellifte, kurz, das ganze Neben- und Hilfsgewerbe
des Fremdenverkehrs. Faktisch kommt die Zahlungsunion
fast der ganzen erwerbstätigen Bevölkerung in der einen
oder andern Weise wirtschaftlich zugute.

Rentabilität und Kalkulation. — Unter diesem Titel be-
schäftigte sich kürzlich die Deutsche Textilzeitung mit
der Frage der Rentabilität in bestimmten Industriezwei-
gen, zu denen wir auch die Seiden- und Rayonwebereien
zählen möchten. Wir haben in den «Mitteilungen» schon
verschiedentlich versucht, die Ursachen darzulegen, die
dazu führten, daß die Rentabilität in der Seiden- und
Rayonweberei zu Sorgen Anlaß gibt. Zunächst war es der
Käuferstreik, der nach dem Korea-Boom die Lager an-
schwellen ließ und zu einem Wettbewerb führte, der fast
ausschließlich auf Kosten der Preise geführt wurde. Nach
dem Abbau der Lager und der damit verbundenen ver-
mehrten Nachfrage hätte eine Erhöhung des Preisspie-
gels erwartet werden dürfen. Dies ist aber bisher nicht
geschehen. Das Preisniveau hat sich für viele Erzeugnisse
der Seiden- und Rayonindustrie nicht erholt und erreicht
in vielen Fällen die sogenannte Kostengrenze nicht. Die
Deutsche Textilzeitung fragt sich, welche Folgen aus die-
ser Lage gezogen werden müssen. Es sind grundsätzlich
nur zwei Möglichkeiten offen: entweder man paßt die
Kosten den Marktpreisen an, oder man versucht, die zu
tiefen Preise nach oben zu korrigieren.

Bei einem Anpassen der Kosten an die erstarrten Markt-
preise besteht die Gefahr eines Absinkens des Qualitäts-
niveaus, was für die Seiden- und Rayonwebereien nur
ungünstige Wirkungen haben müßte. Sicher gibt es in
jedem Betriebe noch einige Kostenfaktoren, die sich durch
Rationalisierungsmaßnahmen senken lassen. Der vom Be-
triebswissenschaftlichen Institut der ETH durchgeführte
Betriebsvergleich für die schweizerischen Seidenstoffwe-
bereien soll den beteiligten Firmen in dieser Richtung
Anregungen verschaffen. Es wird aber auch notwendig
sein, mit der Veredlungsindustrie noch enger und viel-
leicht etwas «freundschaftlicher» zusammenzuarbeiten,
um im gegenseitigen Interesse auch die Ausrüsttarife
einer Prüfung zu unterziehen.

Auf der andern Seite wird es als wünschbar erachtet,
daß die einzelnen Unternehmungen «mehr Mut zur Kai-
kulation» zeigen, wie sich die Deutsche Textilzeitung so
nett ausdrückt. Wir sind uns allerdings bewußt, daß die-

ser Ratschlag bei dem äußerst scharfen internationalen
Wettbewerb nicht leicht zu verwirklichen ist und ins-
besondere an die Einsicht der Verbraucher appelliert.
Ueber eines wird man sich aber im klaren sein müssen:
«Produzieren, ohne laufend die Kosten zu decken, ohne
Reserven zu bilden, ohne die Amortisation für die Er-
neuerung und Modernisierung des Maschinenparks zu
rechnen», bedeutet Vogel-Strauß-Politik.

Die amerikanische Handelspolitik. — Seit dem Amts-
antritt der Regierung Eisenhower befindet sich die ame-
rikanische Außenhandelspolitik in einem Stadium der
Ueberprüfung. Während die Handelspartner der Verei-
nigten Staaten den Abbau der amerikanischen Handels-
schranken und die Vereinfachung der Zollformalitäten
fordern, geht in den USA selbst eine intensive Ausein-
andersetzung zwischen den protektionistisch und den Ii-
beraler gesinnten Kreise vor sich.

In den Diskussionen über die Verlängerung des «Ge-
setzes über gegenseitige Handelsvereinbarungen», dessen
Gültigkeit am 12. Juni 1953 ablief, wurden von den Pro-
tektionisten eine Verstärkung der Kompetenzen der Zoll-
tarif-Kommission sowie Erleichterungen in der Anwen-
dung der Ausweichsklausel angestrebt. Zeitweise war die
Erneuerung des Gesetzes überhaupt in Frage gestellt. Es
gelang aber der amerikanischen Administration, die Ver-
längerung des Gesetzes um ein Jahr in nicht wesentlich
veränderter Form zu erwirken. Damit ist wenigstens die
Aufrechterhaltung der bestehenden internationalen Zoll-
konzessionen gesichert. Ein Schritt im Sinne der These
«Trade not Aid», nach der die Wirtschaftshilfe durch eine
Intensivierung des internationalen Handels ersetzt werden
sollte, ist allerdings nicht gemacht worden.

Eine endgültige Festlegung des Kurses der amerika-
nischen Regierung in der Handelspolitik wird aber erst
erfolgen können, wenn der Bericht der von Präsident
Eisenhower anfangs Mai eingesetzten gemischten und
überparteilichen Kommission zum Studium handelspoli-
tischer Fragen vorliegt. Bis zum Frühjahr 1954 ist somit
nicht mit grundsätzlichen handelspolitischen Entschei-
düngen der amerikanischen Regierung zu rechnen. Ge-
rade solche Entscheidungen wären aber im Interesse einer
besseren internationalen Wirtschaftszusammenarbeit drin-
gend erwünscht. Die abwartende Haltung der amerika-
nischen Regierung bildet ein Hemmnis für die Verwirk-
lichung der Pläne für die Wiederherstellung der allge-
meinen Konvertibilität der Währungen und eines multi-
lateralen Welthandelssystems, wird doch den USA in
diesen Plänen eine wichtige Rolle zugewiesen. Auch der
weitere Abbau der Handelsschranken im Rahmen des
«Allgemeinen Abkommens über Zölle und Außenhandel»
(GATT) dürfte dadurch stark beeinträchtigt werden.

w<?/e tanacArteAte

Die Exporirisiko-Garaniien im Ausland

In den «Mitteilungen» vom Oktober 1953 haben wir die
Maßnahmen, welche die wichtigsten Textilländer auf dem
Gebiete der Exportförderung erlassen haben, Revue pas-
sieren lassen und sind zum Schluß gekommen, daß es
erwünscht wäre, wenn internationale Organisationen sich
gelegentlich auch mit der Frage der Exportförderungs-
maßnahmen befassen würden, um eine internationale
Verständigung zu erzielen.

Seit dem Kriege spielen nun auch die Exportrisiko-
Garantien in den verschiedenen Ländern eine immer
größere Rolle. In unserem letzten Artikel haben wir diese
Art von Exportförderung nicht behandelt, da die Export-
risiko-Garantie wohl am wenigsten umstritten ist.

Es ist nun das Verdienst der «Außenwirtschaft», durch
H. Allenspaoh im Heft III vom September 1953 in einer
gründlichen Studie vergleichende Betrachtungen über die
Exportrisiko-Garantie in den wichtigsten europäischen
Ländern angestellt zu haben, die auch für den schweize-
rischen Exporteur von Textilien wertvolle Erkenntnisse
bringen.

Das kommerzielle Risiko, das alle Verlustmöglichkeiten
umfaßt, deren Ursache in der Person des Schuldners liegt,
ist kein spezifisches Exportrisiko und läßt sich auf Grund
langjähriger Erfahrungen abschätzen. Das kommerzielle
Risiko wird deshalb auch von privaten Versicherungs-
gesellschaften versichert. Das politische und Wirtschaft-
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liehe Risiko hingegen, das dem Einflußbereich der Expor-
teure und Importeure entzogen ist, gehört nicht zu den
normalen Geschäftsrisiken und wird deshalb von privaten
Versicherungs-Gesellschaften auf eigene Rechnung nicht
versichert. Diese politischen Risiken können nur vom
Staat übernommen werden.

Es ist auffallend, wie sich Prämien, Deckungsquoten,
Art und Umfang der gedeckten Risiken und der interne
Aufbau aller europäischen Exportrisiko-Garantien im
großen und ganzen ähnlich sind. In allen Ländern wer-
den, ungeachtet der verschiedenen Organisations-Formen,
die politischen Risiken ausschließlich vom Staat getragen.
E>as ist auch dort der Fall, wo eine private Versicherungs-
gesellschaft für den Staat mit der Geschäftsführung be-
iraut ist, wie in Deutschland, oder wo eine private Ver-
Sicherungsgesellschaft zwar die politischen Risiken ver-
sichert, diese aber auf dem Wege der Rückversicherung
wiederum dem Staat überträgt, wie in Holland und iin
Frankreich. Die kommerziellen Risiken hingegen können
m einzelnen Ländern, wie in Großbritannien, Deutsch-
'and und Schweden, auf den Staat überwälzt werden. In
andern Ländern besorgt ein gut ausgebautes Versiehe-
nungsgewerbe die Deckung der kommerziellen Export-
Usiken, wie in Belgien, England und Holland. Einzig in
der Schweiz ist eine Versicherung des kommerziellen
Exportrisikos nicht gebräuchlich.

In letzter Zeit haben Schweden, Frankreich, Belgien
nnd Holland sowie England, einen neuen Garantie-Typ
geschaffen, welcher die Marktuntersuchung, die Werbung
und die Errichtung von Konsignationslagern insbesondere
un Dollarraum fördern. Der Staat übernimmt dabei ganz
allgemein einen Teil der Verluste, die entstehen, wenn
diese Vorkehren nicht vom erwarteten Erfolg begleitet
sind.

In allen Ländern werden die Prämien differenziert und
zwar je nach der Dauer der Garantie des Risikos und der
wünschbaren Exportförderung. Nur die Schweiz zeichnet
sich von allen übrigen Ländern durch eine schematische
Regelung der Prämien aus, denn in der Schweiz betragen
die Prämien — ungeachtet der Garantiedauer des Risi-
kos und der gewünschten Exportförderung — immer 0,5
Prozent der Garantiesumme.

Wenn auch heute zu sagen ist, daß die Exportrisiko-
Garantien in den meisten Fällen noch nicht den Charak-
'er von Exportsubventionen besitzen, so ist doch mit
dieser Gefahr bei Konjunkturrückgängen zu rechnen. Es
ist deshalb wertvoll und notwendig, daß auch den Export-
risiko-Garantie-Institutionen die nötige Aufmerksam'-
keit geschenkt wird.

Hohe schweizerische Textilausfuhr. — Die Ausfuhr samt-
licher schweizerischer Textilien belief sich bis Ende No-
vember 1953 auf 778 Millionen Franken, d. h. rund 100
Millionen Franken mehr als im gleichen Zeitraum des
Vorjahres. Der Anteil der Textilien an der schweizeri-
sehen Gesamtausfuhr erreichte bis Ende November 16,6%,
d. h. den höchsten Stand seit Kriegsende. Im einzelnen
zeigt es sich, daß die Garnausfuhr zwar gegenüber dem
Vorjahre von 149 auf 131 Millionen Franken zurückge-
gangen ist. Demgegenüber wird bei den Geu;ebeexporten
eine beträchtliche Steigerung von 214 auf 284 Millionen
Franken ausgewiesen. Diese starke Zunahme ist in erster
Linie auf den vermehrten Export von Baumwollgeweben
sowie auch von Wollgeweben zurückzuführen. Die Sei-
den-, Rayon- und Zellwollgewebe verzeichnen keine so
ausgesprochene Steigerung. Hervorzuheben ist außerdem
die neuerliche Zunahme des Exportes von Konfektions-
umren, der in den ersten elf Monaten 1953 den Wert von
46,3 Millionen Franken erreichte. Die Textilindustrie darf
somit wenigstens mengen- und umsatzmäßig mit den
Exporterfolgen im Jahre 1953 zufrieden sein. Diese er-
freuliche Feststellung wird allerdings durch den Umstand
getrübt, daß nicht alle Zweige unserer Industrie in glei-
eher Weise profitieren konnten. Artikel aus Viskose-
Rayon werden gegenwärtig von der Mode vernachlässigt,
so daß die auf deren Produktion eingestellten Unterneh-
mungen mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

Schiedsgericht der Zürcherischen Seidenindustrie-Gesell-
schaft. — Im April 1951 hat eine Konfektionsfirma den
ihr von einem Großhändler-Manipulanten angebotenen
knitterfrei ausgerüsteten Artikel (Kette Viskose glänzend,
Schuß Viskose und Zellwolle matt) aufgenommen und in
kurzer Zeit 606 m bezogen und daraus 240 Kleider an-
gefertigt. Da auf Lieferung gedrängt wurde, die Vorab-
stücke aber Glanz- und Druckstellen aufwiesen, gewährte
der Verkäufer für die ersten 12 Stücke einen Rabatt von
20%. Aus dieser Ware gelangten 80 Kleider, die zunächst
alle einwandfrei aussahen, zum Verkauf. Die Glanz- und
Druckstellen waren in der Zuschneiderei ausgeschnitten
worden und kamen auch infolge der Rabattgewährung
für eine Reklamation nicht mehr in Betracht. Dagegen
zeigten sich kurz nach Ablieferung der Kleider bei ein-
zelnen Stücken weißliche, wolkenartige Flecken, die an-
scheinend von einem Kristallisationsprozeß herrührten.
Diese Flecken ließen sich durch Abbürsten entfernen,
kamen jedoch immer wieder zum Vorschein. Von den aus
der Rabattware verfertigten Kleidern wurden nun sechs
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von in- und ausländischen Kunden beanstandet und der
Konfektionsfirma zurückgeschickt.

Der Käufer nahm den Standpunkt ein, daß es sich hier
um einen verborgenen Fehler handle und der Verkäufer
die sechs Kleider zurücknehmen und für den Schaden im
Betrage von Fr. 1287.67 (einschließlich Zoll) aufkommen
müsse. Der Verkäufer setzte sich mit seinem Lieferanten,
einer Weberei, in Verbindung, die alsdann von der Ma-
terialprüfungsanstalt in St. Gallen ein Gutachten einholte.
Dieses befaßte sich jedoch nur mit den Druck- und Glanz-
stellen.

Nach langwierigen Verhandlungen, in denen der Ver-
käufer die wolkigen Flecken nicht in Abrede stellte, je-
doch jede Verantwortung dafür ablehnte und endlich auch
die Schadenrechnung als übersetzt bezeichnete, wurde
von beiden Parteien das Schiedsgericht angerufen. Die-
sem wurden die beanstandeten Röcke unterbreitet und
ebenso ein Stück der unverarbeiteten Ware. Die Prüfung
durch das Schiedsgericht ergab zunächst, daß zwischen
dem unverarbeiteten Stück und den allerdings schon seit
mehr als zwei Jahren konfektionierten Kleidern ein be-
deutender Unterschied namentlich im Griff festzustellen
sei, wie es denn auch für möglich gehalten wurde, daß die
Rabattware seinerzeit nicht nur der Glanz- und Druck-
stellen wegen, sondern auch aus anderen Gründen zu
wünschen übrig gelassen habe. Dem Schiedsgericht konnte
allerdings kein unverarbeiteter Stoff aus der beanstande-
ten Partie vorgelegt werden.

In der dem Schiedsgericht unterbreiteten Fragestellung
wurde nur in bezug auf die wolkigen Flecken, nicht aber
die Glanz- und Druckstellen ein Urteil verlangt, da letz-
tere ja durch den Rabatt schon abgegolten worden waren.
In seiner Beantwortung stellte das Schiedsgericht zu-
nächst das Vorhandensein der vom Käufer beanstandeten
weißlichen Flecken fest und erklärte, daß, wenn dieser
Fehler schon vor der Verarbeitung sichtbar gewesen wäre,
er vom Käufer bei der übungsgemäßen Kontrolle hätte
wahrgenommen und gemeldet werden können. Da dies
nicht geschehen sei, so müßten die Mängel erst nach-
träglich in Erscheinung getreten sein und als verborgene
Fehler bezeichnet werden. Dem Käufer wurde das Recht
zugesprochen, die konfektionierte Ware zu ihrem Fak-
turawert, ohne weitere Schadenvergütung und abzüglich
10% Gewinn, dem Verkäufer in Rechnung zu stellen. Zu
den Zollauslagen wurde bemerkt, daß ein Rückerstat-
tungsverfahren möglich sei und eine Zollbelastung in-
folgedessen nicht in Frage komme. n.

Schweizerischer Seidenstoff-Großhandels- und Export-
verband. — Am Freitag, dem 27. November 1953, fand
unter dem Vorsitz von Herrn F. Mosimann in Zürich die
35. ordentliche Generalversammlung dieses der Zürche-
rischen Seidenindustrie-Gesellschaft angeschlossenen Ver-
bandes statt. Die ihm angehörenden Handels- und Fa-
brikationsfirmen exportierten im abgelaufenen Jahr für
mehr als 50 Millionen Franken Seiden-, Kunstfaser- und
Baumwollgewebe; ferner wurde in bisheriger Weise das
sehr bedeutende Inland- und Importgeschäft gepflegt.

In seinem Präsidialbericht bezeichnete der Vorsitzende
das vergangene Jahr in geschäftlicher Hinsicht als nor-
mal. Der Export profitierte von der Liberalisierung der
wichtigsten Absatzmärkte, allerdings mit Ausnahme vor
allem von Frankreich und Südamerika, während sich der
Inlandmarkt insbesondere für Nouveauté-Gewebe als auf-
nahmefähig erwies. Unerfreulich ist die ständige Ver-
größerung der Kollektionen und die Zurückhaltung der
Kundschaft in der Aufgabe von größeren Bestellungen,
was zu fabrikationstechnischen Schwierigkeiten führt. Im
billigeren Genre macht sich die ausländische Konkurrenz,
die dank tieferer Veredlungstarife viel billiger offerieren
kann, je länger je unangenehmer bemerkbar. Auch in der
anschließenden Diskussion wurde von Mitgliederkreisen
scharfe Kritik an der Tarifpolitik der schweizerischen
Veredlungsindustrie geübt.

Von Herrn P. Ostertag ließ sich die Versammlung an-
schließend in anschaulicher Weise über die Arbeiten des
4. Internationalen Seide?zkong?-esses in Mailand berichten.

Die statMta?"ischen Traktanden wurden reibungslos ab-
gewickelt. Die Wahlen ergaben die Bestätigung der bis-
herigen Vorstandsmitglieder, der Herren R. Brauchbar,
J. Becker, H. Bucher, A. Enderle, E. Landolt und P. Oster-
tag. Herr F. Mosimann, der seit zwei Jahren dem Verband
als Präsident vorsteht, wurde mit Akklamation für eine
weitere Amtsdauer bestätigt.

Zum Abschluß der Tagung erörterte Dr. F. Honegger
einige aktuelle handelspolitisch» Probleme für die Sei-
denindustrie und den Handel. Einleitend betonte er die
großen Vorteile, die der Textilexport aus der Zugehörig-
keit der Schweiz zur Zahlungsunion und der dadurch
ermöglichten Liberalisierung der Einfuhr in den Ländern
Westeuropas und des Sterlinggebietes zieht. Die Kredite
des Bundes an die Zahlungsunion sind keine Geschenke
an das Ausland, sondern es darf mit deren Rückzahlung
gerechnet werden. Ferner werden dem Bund die Kosten
und ein wesentlicher Teil des Risikos dieses Kredites
durch die von der Exportwirtschaft aufgebrachte Aus-
zahlungsabgabe abgenommen. Die Opposition gegen eine
wahrscheinlich unumgängliche Erhöhung der schweize-
rischen Gläubigerquote bei der Zahlungsunion ist deshalb
nicht gerechtfertigt. Während die Verwirklichung der of-
fiziellen Konvertibilitätspläne verschiedener Länder wohl
noch einige Zeit beanspruchen wird, haben sich durch die
große Ausdehnung von Finanztransaktionen über die so-
genannten Kontrollwährungen schon heute Möglichkeiten
eines freieren Zahlungs- und Warenverkehrs ergeben,
von denen auch die schweizerische Seidenindustrie und
der Handel Nutzen ziehen können. In vermehrtem Maße
wird es in Zukunft möglich sein, schweizerische, im Aus-
land bedruckte oder gefärbte Gewebe, oder ausländische,
in der Schweiz veredelte Stoffe auch nach Clearinglän-
dern ohne Beanspruchung des gebundenen Zahlungsver-
kehrs zu exportieren. Die Befreiung des Textilhandels
von den Fesseln der Devisenzwangswirtschaft kann nur
schrittweise vor sich gehen; die in letzter Zeit festgestell-
ten Fortschritte verdienen indessen besondere Anerken-
nung. ug.

50 Jahre Seidenweberei Siehli & Co., Erzingen

Die Seidenweberei Stehli & Co., Erzingen, feierte am
5. Dezember 1953 das Jubiläum ihres 50jährigen Beste-
hens. Das Erzinger Werk ist eine Tochtergesellschaft des
Stammhauses in Zürich, das eine 114jährige Familien-
tradition ausweist und seit vier Generationen von der
Familie Stehli geleitet wird.

Am 18. März 1903 gründete der im Jahre 1951 verstor-
bene Seniorchef, Herr Stehli-Zweifel, den Betrieb in Er-

zingen. Damals bestanden recht hohe Zollschranken, die
einen Warenverkehr über die deutsche Grenze fast un-
möglich machten. Im März 1904 wurden die ersten Stühle
in Betrieb genommen und im Sommer 1906 standen be-
reits 260 Webstühle in einem stattlichen modernen Fa-
brikgebäude. Im Jahre 1909 waren schon 420 Stühle im
Betrieb. Schwierigkeiten waren allerdings auch für den
Erzinger Betrieb nicht zu umgehen; insbesondere der
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